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lieferungen über die aus Rügegerichten der Burschenschaften bekannten Zwangsstrafen des
Volkes, die einen urtümlichen und einfachen Eindruck machen, für die ältere Zeit ansetzen,
obwohl er auf S. 15 den Rechtshistorikern vorwirft, sie hätten Traditionen des späten Mittel
alters in die germanische Zeit oder Urzeit projiziert. Eine kurze Erläuterung hätte diesen
Widerspruch mildern können. — Begriffe wie „urtümlich“ und „einfach“ enthalten eine
psychologische Beurteilung. Diese erleichtert zwar das Verständnis für eine Erscheinung,
bietet aber an sich kein historisches Kriterium. Ob überhaupt psychische Merkmale für
Datierungsfragen anwendbar sein können, muß in jedem Einzelfall erst untersucht werden.
Tatsächlich folgt eine derartige Untersuchung auf S. 54ff.

 Auffallend ist noch die Behandlung des Wortes wargus. Wargus im Pactus Legis Salicae
bedeute schlechthin Verbrecher, obwohl Verf. „wargus sit“ als Fluch auffaßt, wie der Hin
weis auf eine Parallele im kanonischen Recht, einem fränkischen Bußbuch des 6. Jhs zeigt
(S. 23). Damit hat S. den Begriff wargus in das Gebiet der „Strafen mit magischer Sphäre“
gerückt. Im entsprechenden Abschnitt wird dann auch wargus mit Wolf und Friedlosigkeit
verbunden, ohne daß die älteste Stelle im Pactus Legis Salicae erwähnt wird.

In dieser, wie auch in anderen Unstimmigkeiten, dürften sich die schwebenden Streit
fragen, was in der germanischen Rechtsüberlieferung als magisch aufgefaßt werden muß und
was als religiös gedeutet werden kann, auswirken. Verf. betont auf S. 61 in diesem Zu
sammenhang, daß die Grenzen zwischen Magie und Religion fließend seien, deutet aber die
Vorstellungen des Totenglaubens, der recht oft auch Totenkult genannt wird, ausschließlich
magisch. Das wirkt beim kirchlichen Bann nicht ohne weiteres überzeugend. Wie man auch
diesen heute kennzeichnen mag, die Gebannten haben das Ausstößen aus der Gemeinschaft
mit kirchlichen Zeremonien als religiösen Akt empfunden, darin lag wohl seine Wirkung.
Die Frage, ob man bei der Deutung von religionsgeschichtlichen Analysen oder vom Er
lebnis auszugehen habe, hätte erörtert werden sollen. S. wechselt nämlich bei seinen Inter
pretationen zwischen religionsgeschichtlicher Theorie und Auffassung des Erlebenden. Eine
Definition, was unter Kult zu verstehen ist (u. a. auf S. 60), wäre dringend nötig gewesen.
Öfter wird Symbol in verschiedener Bedeutung des Begriffes verwendet, wodurch der Ein
druck der Stellen, an denen Symbol Identität von Sinn und Form bedeutet, beeinträchtigt
wird.

 Trotz mancher Unklarheiten muß man die Arbeit mit ihren Analysen an Hand von Texten,
die die Einflüsse von kirchlichen Vorstellungen auf germanische und von germanischen
Vorstellungen auf kirchliche Rechtsbräuche aufzeigen, als große Leistung begrüßen.
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Georg Landau: Sitte und Brauch in Hessen vor Hundert Jahren. Eingeleitet und hg. von
Bernhard Martin. Kassel, Bärenreiter-Verlag, 1959. 76 S. (= Hessische Forschungen
zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde, Heft 4).

Georg Landau, von Geburt ein Hesse, stand in jungen Jahren den Brüdern Grimm nahe,
als diese in Kassel (1806 — 1829) ihre großen wissenschaftlichen Werke schufen. Angeregt
durch sie widmete sich L. später ganz der Erforschung der hessischen Landes- und Volks
geschichte. Schon die ersten Bände der Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und
Landeskunde, deren Mitbegründer er war, brachten aus seiner Feder Beiträge zu Aberglauben,
Sage und Brauch in Hessen.

In der hier vorliegenden Schrift hat Bernhard Martin eine Reihe von Zeitungsaufsätzen
zusammengestellt, die Landau 1859 in der Kasseler Zeitung und 1860 im Frankfurter Kon
versationsblatt veröffentlicht hatte. Der erste Teil der längeren, gelegentlich auch notizen-
artig-kurzen Aufsätze befaßt sich mit den Jährlichen Festen und Bräuchen des Hessischen
Volkes (S. 11 —51); der zweite Teil beschreibt die Bräuche bei Geburt, Hochzeit und Tod
(S. 52 — 76). Die L.sche Darstellung des hessischen Volkslebens beruht auf eigener Ver


